
ben den adligen Tugenden der Treue, Tapfer¬
keit, Ritterlichkeit, Kameradschaft, die keiner
Berufsgenossenschaft fremd sind, erscheinen
scharf ausgeprägte Anschauungen über den
ethischen Wert des Fleißes, des Erfolges, der
Arbeit und ein erstaunliches Distanzgefühl.
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An der Spitze des Rechts für einseinerWürde
bewußtes Volk sollte die Ehre stehen. Sie ist
das Teuerste, was ein Einzelner, Mann oder
Weib, eine Familie, ein Stand, eine Nation zu
verlieren und zu verteidigen hat. Wer das

nicht fühlt, ist schon ehrlos. Wer eine Ver¬
letzung der Ehre, der persönlichen oder der¬
jenigen seines Standes und Volkes duldet, hat
keine zu verlieren. Ein Rechtsbuch, das den
persönlichen Schutz der Ehre nicht gestattet,
erblickt den Sinn des Lebens in materiellen
Zuständen und entbehrt damit der inneren
Würde.
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Jeder echte Adel ist innerhalb eines Volkes
„Rasse“ in Reinkultur, also nicht nur durch
Abstammung abgegrenzt, sondern Inbegriff
gewisser Instinkte desBefehlens,Organisierens,
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